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Unser Aktenzeichen:

34.5470.20/VIG/G/Si

2. März 2021

Ihr Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) /Hirsch
Gasthaus & Brennerei, Rißtisser Straße 4, 89155 Erbach

Sehr ████ ██ ████

in der Anlage erhalten Sie die Information nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 Verbraucherin-
formationsgesetz(VIG).

Die VIG-Auskunft dient zu Ihrem privatenGebrauch. Die weitere Verwendungerhalte-
ner Informationen durch die Verbraucherin und den Verbraucher wird durch das VIG

nicht geregelt. Eine Weiterverwendungbzw. Weitergabe der Informationen erfolgtda-
her in eigener Verantwortung,wobei Sie dabei das geltende Recht zu beachten haben.

Im Hinblick auf die mit der Informationsplattform„Topf-Secret“verbundene kontroverse

Diskussion können wir Sie nur vorsorglichdarauf hinweisen, dass Sie, wie bei allen

Meinungsäußerungenüber Dritte, von diesen rechtlich auf Unterlassungin Anspruch
genommen werden können. Die Beantwortungder Rechtsfrage, ob derartigeAnsprü-
che im Einzelfall gerechtfertigtsind, liegt nicht im Aufgabenbereichder Verwaltungund
ist daher auch nicht Gegenstand der vorliegenden behördlichen Auskunft. Im Rechts-

verhältnis zwischen den Beteiligtenliegt die rechtsverbindliche Klärungsolcher

Rechtsfragen bei den zuständigenGerichten.
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Mit freundlichen Grüßen
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Anlage



Anlage

Am 2. Februar 2021 wurden folgende nicht zulässigeAbweichungen von

Anforderungen des Lebensmittelrechtes festgestellt:

1. An der Wand vom Zwischenraum zur Küche befinden sich offene Dübellöcher.

Abweichung von Artikel 4 Abs. 2 i. V. m. Anhang Il Kapitel II Nr.1 Buchstabe b

der Verordnung (EG) 852/2004 über Lebensmittelhygiene
Die Wandflächen sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht
zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein.

2. An der TK-Zelle fehlt ein Wetterschutz/Überdachung.
Abweichung von $ 3 Satz 1 Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV)
Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt oder in den Verkehr

gebracht werden, dass sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen

Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind.

Maßnahmen: keine


